
Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie
2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Ver-
gabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungs-
aufträge (ABl. L 134, S. 114) nachzukommen

Tenor

1. Das Großherzogtum Luxemburg hat dadurch gegen seine Verpflich-
tungen aus der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung
der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge
und Dienstleistungsaufträge verstoßen, dass es nicht alle Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richt-
linie nachzukommen, innerhalb der vorgeschriebenen Frist erlassen
hat.

2. Das Großherzogtum Luxemburg trägt die Kosten.

(1) ABl. C 211 vom 8.9.2007.

Beschluss des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 23. April
2008 (Vorabentscheidungsersuchen des High Court of
Justice [Chancery Division] — Vereinigtes Königreich) —
The Test Claimants in the CFC and Dividend Group

Litigation/Commissioners of Inland Revenue

(Rechtssache C-201/05) (1)

(Art. 104 § 3 Abs. 1 der Verfahrensordnung — Niederlas-
sungsfreiheit — Freier Kapitalverkehr — Direkte Besteuerung
— Körperschaftsteuer — Von einer gebietsfremden an eine
gebietsansässige Gesellschaft gezahlte Dividenden — Regeln
für beherrschte ausländische Unternehmen — Eine ein Dritt-
land betreffende Situation — Qualifizierung möglicher
Ansprüche gegen die Steuerverwaltung — Haftung eines Mit-
gliedstaats wegen Verstoßes gegen das Gemeinschaftsrecht)

(2008/C 209/18)

Verfahrenssprache: Englisch

Vorlegendes Gericht

High Court of Justice (Chancery Division)

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Liti-
gation

Beklagter: Commissioners of Inland Revenue

Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen — High Court of Justice (Chancery
Division) — Auslegung der Art. 43 EG, 49 EG und 56 EG —

Nationales Steuerrecht — Körperschaftssteuer — Befreiung —

Dividenden, die einer Gesellschaft von anderen gebietsansässigen
Gesellschaften gezahlt werden — Unterschiedliche Situation, je
nachdem, in welchem Staat die anderen Gesellschaften ansässig
sind

Tenor

1. Art. 43 EG ist dahin auszulegen, dass er Rechtsvorschriften eines
Mitgliedstaats nicht entgegensteht, die Dividenden, die eine gebiets-
ansässige Gesellschaft von einer anderen gebietsansässigen Gesell-
schaft erhält, von der Körperschaftsteuer befreien, während sie
Dividenden, die eine gebietsansässige Gesellschaft von einer gebiets-
fremden Gesellschaft erhält, an der die gebietsansässige Gesellschaft
eine Beteiligung hält, die es ihr ermöglicht, einen sicheren Einfluss
auf die Entscheidungen dieser Gesellschaft auszuüben und deren
Tätigkeit zu bestimmen, dieser Steuer unterwerfen — wobei jedoch
eine Steuergutschrift für die tatsächlich von der ausschüttenden
Gesellschaft in ihrem Sitzmitgliedstaat gezahlte Steuer erteilt wird-,
sofern der Steuersatz für Dividenden aus ausländischen Quellen
nicht höher ist als derjenige für Dividenden aus inländischen Quel-
len und die Steuergutschrift mindestens genauso hoch ist wie der
im Mitgliedstaat der ausschüttenden Gesellschaft gezahlte Betrag,
bis zur Höhe der im Mitgliedstaat der Empfängergesellschaft festzu-
setzenden Steuer.

Art. 56 EG ist dahin auszulegen, dass er Rechtsvorschriften eines
Mitgliedstaats nicht entgegensteht, die Dividenden, die eine gebiets-
ansässige Gesellschaft von einer anderen gebietsansässigen Gesell-
schaft erhält, von der Körperschaftsteuer befreien, während sie
Dividenden, die eine gebietsansässige Gesellschaft von einer gebiets-
fremden Gesellschaft erhält, an der die gebietsansässige Gesellschaft
mindestens 10 % der Stimmrechte hält, dieser Steuer unterwerfen
— wobei jedoch eine Steuergutschrift für die tatsächlich von der
ausschüttenden Gesellschaft in ihrem Sitzmitgliedstaat gezahlte
Steuer erteilt wird-, sofern der Steuersatz für Dividenden aus aus-
ländischen Quellen nicht höher ist als derjenige für Dividenden aus
inländischen Quellen und die Steuergutschrift mindestens genauso
hoch ist wie der im Mitgliedstaat der ausschüttenden Gesellschaft
gezahlte Betrag, bis zur Höhe der im Mitgliedstaat der Empfänger-
gesellschaft festzusetzenden Steuer.

Art. 56 EG ist zudem dahin auszulegen, dass er Rechtsvorschriften
eines Mitgliedstaats entgegensteht, die Dividenden, die eine gebiets-
ansässige Gesellschaft von einer anderen gebietsansässigen Gesell-
schaft erhält, von der Körperschaftsteuer befreien, während sie
Dividenden, die eine gebietsansässige Gesellschaft von einer gebiets-
fremden Gesellschaft erhält, an der sie weniger als 10 % der
Stimmrechte hält, dieser Steuer unterwerfen, ohne dass der gebiets-
ansässigen Gesellschaft eine Steuergutschrift für die tatsächlich von
der ausschüttenden Gesellschaft in deren Sitzstaat entrichtete Steuer
erteilt wird.
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2. Art. 56 EG ist dahin auszulegen, dass er Rechtsvorschriften eines
Mitgliedstaats entgegensteht, nach denen eine Befreiung von der
Körperschaftsteuer für bestimmte Dividenden möglich ist, die
gebietsansässige Lebensversicherungsgesellschaften von gebietsansäs-
sigen Gesellschaften erhalten, während sie eine solche Steuerbefrei-
ung für entsprechende Dividenden von nicht gebietsansässigen
Gesellschaften ausschließen, sofern dies eine weniger günstige
Behandlung der letztgenannten Dividenden zur Folge hat.

3. Die Art. 43 EG und 48 EG sind dahin auszulegen, dass es ihnen
zuwiderläuft, dass in die Steuerbemessungsgrundlage einer in einem
Mitgliedstaat ansässigen Gesellschaft die von einer beherrschten
ausländischen Gesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat erzielten
Gewinne einbezogen werden, wenn diese Gewinne dort einem nied-
rigeren Besteuerungsniveau als im erstgenannten Staat unterliegen,
es sei denn, eine solche Einbeziehung betrifft nur rein künstliche
Gestaltungen, die dazu bestimmt sind, der normalerweise geschulde-
ten nationalen Steuer zu entgehen.

Von der Anwendung einer solchen Besteuerungsmaßnahme ist folg-
lich abzusehen, wenn sich auf der Grundlage objektiver und von
dritter Seite nachprüfbarer Anhaltspunkte erweist, dass die
genannte beherrschte ausländische Gesellschaft ungeachtet des Vor-
handenseins von Motiven steuerlicher Art tatsächlich im Aufnah-
memitgliedstaat angesiedelt ist und dort wirklichen wirtschaftlichen
Tätigkeiten nachgeht.

Die Art. 43 EG und 48 EG sind jedoch dahin auszulegen, dass sie
einer Steuerregelung eines Mitgliedstaats nicht entgegenstehen, die
die Einhaltung bestimmter Verpflichtungen verlangen, wenn die
ansässige Gesellschaft eine Steuerbefreiung für die Steuer erhalten
will, die auf die Gewinne dieser beherrschten Gesellschaft in deren
Sitzstaat bereits entrichtet wurde, sofern anhand dieser Erfordernisse
die tatsächliche Ansiedlung der beherrschten ausländischen Gesell-
schaft und deren tatsächliche wirtschaftliche Betätigung überprüft
werden soll, ohne dass dies mit übermäßigen Verwaltungszwängen
verbunden ist.

4. Die Art. 56 EG bis 58 EG sind dahin auszulegen, dass sie Rechts-
vorschriften eines Mitgliedstaats nicht entgegenstehen, die einen
Steuervorteil hinsichtlich der Körperschaftsteuer für bestimmte
Dividenden gewähren, die gebietsansässige Gesellschaften von
gebietsansässigen Gesellschaften erhalten, einen solchen Vorteil aber
für Dividenden von Gesellschaften ausschließen, die in einem Dritt-
land niedergelassen sind, insbesondere wenn die Gewährung dieses
Vorteils von Voraussetzungen abhängig ist, deren Beachtung von
den zuständigen Behörden dieses Mitgliedstaats nur in der Weise
nachgeprüft werden kann, dass sie Auskünfte beim Niederlassungs-
staat der ausschüttenden Gesellschaft einholen.

5. Die Bestimmung der zuständigen Gerichte und die Ausgestaltung
von Gerichtsverfahren, die den Schutz der dem Bürger aus dem
Gemeinschaftsrecht erwachsenden Rechte sicherstellen sollen, ein-
schließlich der Qualifizierung der von den geschädigten Personen
bei den nationalen Gerichten erhobenen Klagen sind mangels einer
gemeinschaftsrechtlichen Regelung Aufgabe des innerstaatlichen
Rechts der einzelnen Mitgliedstaaten. Die nationalen Gerichte müs-
sen jedoch gewährleisten, dass die Einzelnen über einen effektiven
Rechtsbehelf verfügen, der es ihnen ermöglicht, die zu Unrecht erho-
bene Steuer und die in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser
Steuer an den betreffenden Mitgliedstaat gezahlten oder von diesem
einbehaltenen Beträge zurückzuerlangen. Sonstige Schäden, die einer
Person aufgrund eines einem Mitgliedstaat zuzurechnenden Versto-
ßes gegen das Gemeinschaftsrecht entstanden sind, muss dieser
unter den in Randnr. 51 des Urteils Brasserie du pêcheur und Fac-

tortame (C 46/93 und C 48/93) genannten Voraussetzungen
ersetzen, was jedoch nicht ausschließt, dass die Haftung des Staates
auf der Grundlage des nationalen Rechts unter weniger strengen
Voraussetzungen ausgelöst werden kann.

Erweisen sich die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats als eine
nach Art. 43 EG verbotene Beschränkung der Niederlassungsfrei-
heit oder eine nach Art. 56 EG verbotene Beschränkung des freien
Kapitalverkehrs, kann das vorlegende Gericht bei der Bestimmung
der ersatzfähigen Schäden prüfen, ob sich die Geschädigten in ange-
messener Form um die Verhinderung des Schadenseintritts oder um
die Begrenzung des Schadensumfangs bemüht haben und ob sie
insbesondere rechtzeitig von allen ihnen zur Verfügung stehenden
Rechtsschutzmöglichkeiten Gebrauch gemacht haben. Um jedoch zu
verhindern, dass die Ausübung der Rechte, die den Einzelnen aus
Art. 43 EG und Art. 56 EG erwachsen, unmöglich gemacht oder
übermäßig erschwert wird, kann das vorlegende Gericht prüfen, ob
die Anwendung dieser Rechtsvorschriften, gegebenenfalls in Verbin-
dung mit den einschlägigen Bestimmungen der Doppelbesteu-
erungsabkommen, in jedem Fall die Ansprüche der Klägerinnen des
Ausgangsverfahrens gegen die Steuerverwaltung des betreffenden
Mitgliedstaats zum Scheitern gebracht hätte.

(1) ABl. C 182 vom 23.7.2005.

Beschluss des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom
12. Juni 2008 (Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale
amministrativo regionale del Lazio — Italien) —

Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini
(C-23/07 und C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinat Mario
& Figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons.
arl (C-24/07)/Ministero delle Politiche agricole, alimentari e

forestali, Regione Friuli Venezia Giulia

(Verbundene Rechtssachen C-23/07 und C-24/07) (1)

(Landwirtschaft — Verordnungen (EG) Nrn. 1493/1999,
753/2002 und 1429/2004 — Gemeinsame Marktorganisation
für Wein — Kennzeichnung der Weine — Verwendung von
Namen von Rebsorten oder ihrer Synonyme — Geografische
Angabe „Tokaj“ für Weine mit Ursprung in Ungarn — Mög-
lichkeit der Verwendung der Rebsortenbezeichnung „Tocai
friulano“ oder „Tocai italico“ als Zusatz zu der geografischen
Angabe bestimmter Weine mit Ursprung in Italien — Aus-
schluss nach einem Übergangszeitraum von dreizehn Jahren,
der am 31. März 2007 abgelaufen ist — Gültigkeit — Rechts-
grundlage — Art. 34 EG — Diskriminierungsverbot — Völ-
kerrechtliche Grundsätze betreffend Verträge — Beitritt
Ungarns zur Europäischen Union — Art. 22 bis 24 des

TRIPs-Übereinkommens)

(2008/C 209/19)

Verfahrenssprache: Italienisch

Vorlegendes Gericht

Tribunale amministrativo regionale del Lazio
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